
— die Gerichtskritik zur Beseitigung von Gesetzesverletzun
gen und ihrer Ursachen;

— die systematische Führung und Auswertung der Statistik 
der Rechtsprechung in Straf-, Zivil-, Familien- und Arbeits
rechtssachen.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bei der Orientierung der 
Kreisgerichte auf die Hauptfragen der politischen, ökonomi
schen und kulturellen Entwicklung konsultiert das Bezirks
gericht in grundsätzlichen Fragen den Rat des Bezirkes, den 
Bezirks wirtschaftsrat, den Bezirkslandwirtschaftsrat und an
dere Staatsorgane.

4. Das Bezirksgericht ist zuständig als
— Gericht erster Instanz in Strafsachen für die Entscheidung

über Staatsverbrechen; 
über vorsätzliche Tötungsverbrechen; 
über Verbrechen gegen die Volkswirtschaft, soweit der 
Staatsanwalt nicht Anklage beim Kreisgericht erhebt; 
über andere Strafsachen, die wegen ihrer Bedeutung, 
Folgen oder Zusammenhänge vom Staatsanwalt des Be
zirkes beim Bezirksgericht angeklagt werden oder vom 
Direktor des Bezirksgerichts vor Eröffnung des Haupt
verfahrens durch das Kreisgericht an das Bezirksgericht 
herangezogen werden;

— Gericht erster Instanz in Zivil-, Familien- und Arbeits
rechtssachen für die Entscheidung

über Streitigkeiten, in denen vor Eintritt in die münd
liche Verhandlung des Kreisgerichts wegen der Bedeu
tung, Folgen oder Zusammenhänge der Sache der Staats
anwalt des Bezirkes die Verhandlung vor dem Bezirks
gericht beantragt oder der Direktor des Bezirksgerichts 
die Sache an das Bezirksgericht heranzieht.

— Gericht zweiter Instanz in Straf-, Zivil-, Familien- und 
Arbeitsrechtssachen für die Entscheidung

über Rechtsmittel entsprechend den gesetzlichen Be
stimmungen

— Kassationsgericht für die Entscheidung
über rechtskräftige Entscheidungen der Kreisgerichte 
im Bezirk.
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